
zugehen. Schließlich liegen keine Anhaltspunkte für ein Mitverschulden des K vor. Auch eine
anderweitige Ersatzmöglichkeit i.S.d. § 839 I 2 BGB besteht für K nicht (s.o.).

Folglich wird der grundsätzlich bestehende Anspruch des K gegen den Notarzt aus § 823 I
und II i.V.m. §§ 223 ff. StGB durch den Anspruch Art. 34 S. 1 GG i.V.m. § 839 I BGB gegen
das Land Berlin verdrängt.

3. Konkurrenzen, Ergebnis
Dem K steht wegen des Behandlungsfehlers des Notarztes zwar dem Grunde nach ein
Anspruch gegen den Arzt zu. Dieser wird aber durch den Amtshaftungsanspruch gegen das
Land Berlin verdrängt.

B. AUFRECHNUNG
Fraglich ist, ob der K mit seinem Amtshaftungsanspruch gegen die Forderung des Landes
Berlin wegen des Deichbeitrags aufrechnen kann.

Grundsätzlich ist eine Aufrechnung auch im Bereich des öffentlichen Rechts möglich,
sowohl öffentlich-rechtlicher Forderungen gegen andere öffentlich-rechtliche Forderungen
(BVerwGE, 128, 342 ff.; BVerwG NJW 2009, 1099 f.; Ehlers JuS 1990, 777 ff.), als auch pri-
vatrechtlicher gegen öffentlich-rechtliche Forderungen (BGHZ 16, 124 [127]; BFH WM 1973,
1006 [1007]). Daneben können jedoch Spezialvorschriften die Aufrechnung beschränken (vgl.
etwa § 226 AO).

Die Aufrechnung gegen die öffentliche Hand findet freilich ihre Grenze in § 395 BGB.
Danach wird das Merkmal der Gegenseitigkeit verschärft und nicht auf die Eigenschaft als
juristische Person, hier des Landes Berlin, abgestellt, sondern auf die Kassenzuständigkeit.
Nach § 395 BGB kommt es darauf an, ob an „dieselbe Kasse“ geleistet werden muss. Kriteri-
um ist die Selbstständigkeit der Kassen- und Buchführung (RGZ 82, 232 [235]). In den Zeiten
vor der Durchsetzung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs kam die „Kasse zum Bürger“ und es
gab eine große Anzahl öffentlicher Kassen; deren Zahl wird aber seit Mitte der zwanziger
Jahre kontinuierlich verringert (Piduch/Helm Haushaltsrecht, Stand 35. Erg.-Lfg. Juli 1998,
§ 79 BHO, Rn. 1). In Berlin ist man noch einen Schritt weiter gegangen: nach § 79 der
Landeshaushaltsordnung (LHO) besteht grundsätzlich nur noch eine Landeshauptkasse.

Insoweit steht einer Durchsetzung des Amtshaftungsanspruchs von K wegen des Kunst-
fehlers mittels Aufrechnung mit dem Deichbeitrag nichts im Wege.

Hinweis: Die Klausurbearbeiter müssen § 395 BGB kennen. Vertiefte Kenntnisse zur Aufrechnung gegen
die öffentliche Hand sind hingegen nicht erforderlich.

C. RECHTSWEG
Amtshaftungsansprüche sind öffentlich-rechtliche Streitigkeiten, da sie auf der einen Seite
notwendig einen Träger hoheitlicher Gewalt, nämlich die Anstellungskörperschaft des (haf-
tungsrechtlichen) Beamten, voraussetzen (Subjektstheorie). Sie ist auch nicht-verfassungsrecht-
licher Art (§ 40 I 1 VwGO). Allerdings existiert in Gestalt des Art. 34 S. 2 GG eine (ver-
fassungshohe) abdrängende Sonderzuweisung zur ordentlichen Gerichtsbarkeit, die schon als
ranghöhere Norm den Verwaltungsweg ausschließt, sodass § 40 I 1 a.E. VwGO nicht mehr
zur Anwendung kommt.

Instanziell zuständig ist das Landgericht (§ 71 II Nr. 2 GVG).
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& SACHVERHALT
A hat Urlaub und nutzt die Zeit für einen Einkaufsbummel. Er stellt am 03.02.2009 seinen
Pkw in einer dafür vorgesehenen Parkbucht auf einer öffentlichen Straße vor dem Einkaufs-
zentrum der hessischen kreisangehörigen Stadt B ab und geht einkaufen.

Im Rahmen einer Routinekontrolle wird der für die Verkehrsüberwachung zuständige
Beamte C des Ordnungsamtes der Stadt B auf das Fahrzeug aufmerksam. Er stellt fest, dass
das Hauptprofil sämtlicher Reifen des Pkw nicht die nach § 36 II StVZO erforderliche Pro-
filtiefe von mindestens 1,6 mm aufweist. Daraufhin ermittelt C den A als Halter des Fahrzeugs
und begibt sich in das Einkaufszentrum, um den A ausfindig zu machen. Dies misslingt, da A
das Einkaufszentrum schon verlassen und sich zu einem ausgedehnten Spaziergang entschlos-
sen hat.

C kehrt zum Pkw des A zurück und entschließt sich, den ortsansässigen Abschleppunter-
nehmer D einzuschalten, um zu verhindern, dass A den Pkw weiterhin mit abgefahrenen
Reifen im Straßenverkehr nutzt.

D erscheint umgehend und verbringt das Fahrzeug auf Anweisung des C auf seinen
Betriebshof. Als A nach einigen Stunden zurückkehrt, ist er entsetzt, dass sein Fahrzeug
verschwunden ist. Er erstattet Anzeige bei der örtlichen Polizeistation. Deren Ermittlungen
ergeben, dass das Fahrzeug abgeschleppt wurde und sich nunmehr auf dem Betriebshof des D
befindet. Dem Rat des Polizeibeamten folgend, begibt sich A zum Ordnungsamt der Stadt B.
Dort wird ihm ein Schreiben mit Datum vom 03.02.2009 ausgehändigt. Darin heißt es u.a.:

„Hiermit wird Ihnen mitgeteilt, dass Ihr Fahrzeug am heutigen Tage sichergestellt wurde,
da es sich nicht in betriebssicherem Zustand befindet (stark abgefahrene Bereifung). Ich
kündige Ihnen schon jetzt an, dass der Pkw nur gegen Zahlung der Abschleppkosten und der
bis zur Abholung aufgelaufenen Standgebühren herausgegeben werden wird.

Sollten Sie Ihr Fahrzeug nicht abholen wollen, wird Ihnen hiermit Gelegenheit gegeben, sich
binnen 14 Tagen zur beabsichtigten Verwertung (Versteigerung) zu äußern.“

A schreibt daraufhin am 04.02.2009 einen Brief an das Ordnungsamt, in dem es heißt:
„Hiermit widerspreche ich Ihrem Schreiben vom 03.02.2009. Ich will mein Auto ohne jede

Bedingung sofort zurückhaben. Ich brauche es dringend, um zur Arbeit zu fahren. Geld zahle
ich Ihnen nicht, da sie kein Recht hatten, das Auto abzuschleppen.“

C teilt dem A nach Erhalt des Schreibens telefonisch mit, dass das Fahrzeug unter gar keinen
Umständen ohne Zahlung der Abschleppkosten und Standgebühren herausgegeben werde.
Erforderlich sei selbstverständlich auch, dass der Pkw bei der Herausgabe eine ordnungs-
gemäße Bereifung aufweise. Dass A ihn beruflich benötige, sei irrelevant.

A wird langsam nervös. Sein Urlaub neigt sich dem Ende zu. Eine Verlängerung kommt
nicht in Betracht. Eine andere Möglichkeit, als mit dem abgeschleppten Fahrzeug zur Arbeit
zu kommen, hat er nicht. Der vorübergehende Bezug einer Mietwohnung oder eines Hotel-
zimmers in der Nähe des Arbeitsplatzes übersteigt seine finanziellen Möglichkeiten.

A hält das Abschleppen seines Pkw für rechtswidrig und will wissen, ob er eine Chance hat,
das Fahrzeug schnellstmöglich mit Hilfe des Gerichts zurückzubekommen.

& LÖSUNG
A könnte gerichtlichen Rechtsschutz auf Herausgabe des Fahrzeugs vor dem zuständigen
Verwaltungsgericht in Anspruch nehmen. Voraussetzung hierfür ist, dass eine entsprechende
Klage bzw. ein Antrag zulässig und begründet ist.

A. ZULÄSSIGKEIT

I. Verwaltungsrechtsweg
Zunächst müsste der Verwaltungsrechtsweg für das Rechtsschutzbegehren des A eröffnet sein.
Da eine sog. aufdrängende Sonderzuweisung nicht ersichtlich ist, beurteilt sich diese Frage
nach § 40 I 1 VwGO. Hier geht es um die Rechtmäßigkeit einer Maßnahme, die auf der
Grundlage von Normen des öffentlichen Rechts, nämlich des HSOG bzw. ggf. der StVZO,
vorgenommen wurde. Dabei streiten die Beteiligten nicht im Kern um Verfassungsrecht und
sind auch keine unmittelbar am Verfassungsleben Beteiligten. Folglich handelt es sich um eine
öffentlich-rechtliche Streitigkeit nichtverfassungsrechtlicher Art. Abdrängende Sonderzuwei-
sungen existieren nicht, weshalb der Verwaltungsrechtsweg gemäß § 40 I 1 VwGO eröffnet
ist.

II. Statthafte Antrags- bzw. Klageart
Dem A müsste eine statthafte Antrags- bzw. Klageart zur Verfügung stehen. Maßgeblich
hierfür ist das wirkliche Begehren des Klägers oder Antragstellers, über das das Gericht nicht
hinausgehen darf. An die konkrete Fassung des Antrags ist es allerdings nicht gebunden (§ 88
VwGO).
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